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Versicherteninformation ARAG SE 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

Vertragspartner für die Rechtsschutzversicherung ist die 
ARAG SE 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender (Vors.), 
Dr. Renko Dirksen, Dr. Johannes Kathan,  
Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll,  
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 66846 
Ust-ID-Nr.: DE 119 355 995 
 
Risikoträger  
• der ARAG Ausfalldeckung 
ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 
 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung, die der ARAG Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft die Haftpflicht-, Sach-, Unfall-, Kraftfahrt- und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung liegt 
ebenso das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutzversiche-
rung. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO 
und § 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden 
in deutscher Sprache verfasst. Auch während der Laufzeit der Rechtsschutzversicherung wird die ARAG SE die 
Kommunikation in deutscher Sprache führen. 

 
 

4 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG SE kann den Versicherungsschutz ablehnen, 

• weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand in ei-
nem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

• oder weil es keine hinreichende Aussicht auf Erfolg gibt. 

Stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der ARAG SE nicht zu, kann er innerhalb eines Monats die Einlei-
tung eines Stichentscheids oder Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG SE verlangen (siehe § 3a ARB sowie 
Ziffer 7 Teil B SVA). Die Aufforderung zur Einleitung des Verfahrens ist zu richten an die ARAG SE, 40464 Düssel-
dorf. 

Darüber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“ Das ist eine unabhängige 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer kann sich an diese Stelle wenden, wenn es sich um einen 
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
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10006 Berlin 

Der Versicherungsnehmer kann weiterhin den Rechtsweg beschreiten. 
 
 

5 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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1 Inhalt der Versicherung 
 
 
§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafür erforderlichen Leistungen. Der Um-
fang unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versicherungsbedingun-
gen beschrieben. 

 
 
§ 2 Leistungsarten 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

um Ihre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten wahrzunehmen. 
(Ein „Schuldverhältnis“ besteht zum Beispiel zwischen Käufer und Verkäufer. Ein Streit über ein dingliches Recht 
kann beispielsweise zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer um die Herausgabe einer Sache bestehen.)  
Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich Schadenersatz-
Rechtsschutz, Arbeits-Rechtsschutz oder Wohnungs- und Grundstück-Rechtsschutz handelt.  

 
 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:  
 
(1) Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit 

 
a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben. 
 
b) Nuklearschäden und genetischen Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus einer medizinischen 

Behandlung. 
 
c) Bergbauschäden und Beeinträchtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen an Grundstücken und 

Gebäuden.  
 
d) aa) dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich in Ihrem Eigentum oder Besitz 
befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen möchten, 

cc) der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäu-
deteils. Dieses Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder 
Sie möchten es erwerben oder in Besitz nehmen.  

Auch bei der Finanzierung eines der unter d) genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.  
 

 
(2) a) • Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will 

Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Haft-
pflichtversicherung versichert.) 
Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des 
Mietfahrzeugs verlangt Schadenersatz wegen verspäteter Rückgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags über 
den Vertrags-Rechtsschutz versichert.) 

• Sie wollen Unterlassungsansprüche geltend machen oder abwehren. 
Ausnahme: Der Unterlassungsanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines ding-
lichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
b) Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (zum Beispiel das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen 

und Betrieben). 
 
c) Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertre-

ter juristischer Personen (zum Beispiel: Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer Aktiengesellschaft). 
 
d) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-

brauchsmuster- und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. 
 
e) Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht. 
 
f) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Fi-

nanzierung von Kapitalanlagen. 
 

Als Kapitalanlagen gelten nicht: 
• Güter zum eigenen Ge- oder Verbrauch; 
• Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden 

sollen; 
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• sowie  
aa) Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und Tagesgeldkonten, 
bb) Sparverträge, 
cc) Lebens- und Rentenversicherungen, 
dd) Geldanlagen aus vermögenswirksamen Leistungen oder in steuerlich geförderten Altersvorsorgeproduk-

ten. 
 
g) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit 

• Spiel- oder Wettverträgen; 
• Gewinnzusagen. 

 
h) Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts.  

Ausnahme:  
Sie haben Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k), Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l), Rechtsschutz in Unter-
haltssachen nach § 2 m) oder Erb-Rechtsschutz nach § 26 p Absatz 4 m) vereinbart. 

 
i) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen. 
 
j) Streitigkeiten wegen  

• der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen;  
• Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben.  
Ausnahme: Es handelt sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung. 

 
k) Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr 

aa) vor Verfassungsgerichten oder  
bb) vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof).  

Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter internationaler oder supranatio-
naler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen. 

 
l) Jede Interessenwahrnehmung  

aa) im ursächlichen Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder 
eröffnet werden soll (zum Beispiel: Zwangsversteigerung des Fahrzeugs als Folge Ihres Insolvenzantrags), 

bb) für Sie als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen einer anderen Person; ausgenommen 
hiervon ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle. 

 
m) Streitigkeiten  

• in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungsangelegenheiten sowie  
• in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind. 

 
n) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder Halteverstoßes, bei denen die deut-

sche Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem), 
und darüber hinaus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkversto-
ßes im Ausland.  

 
o) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren. 
 
p) in Verwaltungsverfahren, 

• in denen es um Subventionsangelegenheiten geht; Subventionen sind Leistungen aus öffentlichen Mitteln, die 
ganz oder teilweise ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt werden und der Förderung der Wirtschaft oder 
sonstiger Gemeinwohlinteressen dienen sollen; 

• die dem Schutz der Umwelt dienen; 
• über die Vergabe von Studienplätzen. 

 
(3) a) Es bestehen Streitigkeiten  

• zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags; 
• von Mitversicherten gegen den Versicherungsnehmer bzw. dem vermittelndem Unternehmen oder Online-

Plattform SwitchUp selbst; 
• von Mitversicherten untereinander; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l). 

 
b) Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-

schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft ste-
hen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist. 

 
c) Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein 

Versicherungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und überträgt sei-
ne Schadenersatzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist 
nicht versichert.) 

 
d) Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen 

einstehen. 
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(Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. 
Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag sind nicht versichert.) 

 
(4) Sie haben in den Leistungsarten § 2 a) bis h), m) und o) den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeige-

führt. 
Wird dies erst nachträglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zurückzuzahlen. 

 
 
§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 

(1) Wir können den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach 
a) die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (Ausnahme: In den Fällen 

des § 2 h) bis k) und n), des § 26 p Absatz 4 a) bis d) sowie des § 28 p Absatz 4 d) prüfen wir die Erfolgsaussichten 
nicht.) 

 
oder 
 
b) Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.  

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Ge-
meinschaft der Versicherten beeinträchtigt würden. 
Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen beiden Fällen unverzüglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Be-
gründung. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie 
eben möglich“.) 

 
c) Haben wir den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so 

können wir den Rechtsschutz aus den Gründen der Buchstaben a) oder b) nur dann ablehnen, wenn wir Ihnen 
dies danach unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern geführt haben, 
in Textform mitteilen. 

 
(2) Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach (1) ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind? 

a) Schiedsgutachterverfahren 
Sie können von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, und zwar innerhalb eines Mo-
nats. Wir sind verpflichtet, Sie auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Mit diesem Hinweis müssen wir Sie auffor-
dern, uns alle nach Ihrer Auffassung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mittei-
lungen und Unterlagen innerhalb dieser Monatsfrist zuzusenden. 
aa) Wenn Sie die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, müssen wir dieses Verfahren in-

nerhalb eines Monats einleiten und Sie hierüber unterrichten. 
bb) Wenn zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, müssen wir die zur Fristwah-

rung notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele 
für das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.) Wenn der 
Schiedsspruch ergibt, dass die Leistungsverweigerung berechtigt war, müssen Sie uns diese Kosten erstat-
ten. 
Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats einleiten, besteht für Sie Versiche-
rungsschutz im beantragten Umfang. 

cc) Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsi-
denten der für Ihren Wohnsitz zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter müssen 
wir alle uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung des 
Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versiche-
rungsschutz besteht. Diese Entscheidung ist für uns verbindlich. 

 
b) Stichentscheid 

Sie können aber auch den für Sie tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine be-
gründete Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen: 
• Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?  
• Und steht die Durchsetzung Ihrer rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten 

Erfolg? 
Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für Sie und für uns bindend, es sei denn, dass diese Entscheidung of-
fenbar von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 
Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen. Damit der Rechtsan-
walt die Stellungnahme abgeben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage un-
terrichten. Außerdem müssen Sie die Beweismittel angeben. Wenn Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkom-
men, entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Wir sind verpflichtet, Sie auf diese mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen (Verlust des Versiche-
rungsschutzes) hinzuweisen. 

 
(3) Kosten 

Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids tragen wir unabhängig von deren Ergebnis. 
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§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

(1) Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor 
dessen Ende eingetreten ist. 
Der Versicherungsfall ist der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) ge-
gen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 
 

Hierbei berücksichtigen wir  
• alle Tatsachen (das heißt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen), 
• die durch Sie und den Gegner vorgetragen werden, 
• um die jeweilige Interessenverfolgung zu stützen. 

 
(2) Was gilt, wenn in den Fällen des Absatz 1 c) mehrere tatsächliche oder behauptete Rechtsverstöße für die rechtli-

che Interessenwahrnehmung ursächlich sind? 
• Dann ist der erste entscheidend. Unberücksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsächliche oder behauptete 

Verstöße, die länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen. 
• Sollen Rechtsverstöße wechselseitig (das heißt von Ihnen und vom Gegner) begangen worden sein, werden die 

Verstöße beider Parteien berücksichtigt. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie Ansprüche geltend machen oder 
abwehren. (Beispiel: Sie machen einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung geltend. Der Käufer verweigert die Zah-
lung mit der Begründung, Sie hätten ihn bei Vertragsabschluss arglistig getäuscht. Der Versicherungsfall ist nicht 
die Weigerung der Zahlung, da bei der Bestimmung des Versicherungsfalls der erste Rechtsverstoß maßgeblich 
ist, also hier die behauptete Täuschung.) 

 
(3) Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn 

maßgeblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor 
• bei sich gleichmäßig wiederholenden Verstößen (Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt seit Monaten keinen Lohn. Der 

Versicherungsfall ist der erste Lohnausfall.) oder 
• wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt worden sein soll (Beispiel: Bei Beginn eines Miet-

verhältnisses wird die Wohnung in mangelhaftem Zustand übergeben. Sie wird vom Vermieter erst nach mehre-
ren Rügen des Versicherungsnehmers in einen vertragsgemäßen Zustand versetzt. Versicherungsfall ist die 
Übergabe der Wohnung bei Mietbeginn.) 

 
(4) In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 

a) Eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die Sie vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen haben, 
löst den Versicherungsfall aus. („Willenserklärung“ oder „Rechtshandlung“: Das sind zum Beispiel ein Antrag auf 
Fahrerlaubnis oder eine Mahnung.) 

 
c) Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber mit dem betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt länger als 

drei Jahre nicht mehr bei uns versichert. 
 

 
§ 5 Leistungsumfang 

(1) Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahr-
nehmen können:  
a) Bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland übernehmen wir folgende Kosten: 

Die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt (Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauf-
tragen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswech-
sels tragen wir nicht.)  
Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts, der am Ort des zuständigen Gerichts an-
sässig ist oder wäre. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. 
Wir übernehmen auch die Reisekosten und Abwesenheitsgelder für einen Besuch des für Sie tätigen Rechts-
anwalts bei Ihnen bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern, wenn der Besuch aufgrund besonderer Situatio-
nen erforderlich ist (Mobiler Anwalt: zum Beispiel bei Krankheit, Unfall, Unabkömmlichkeit in der Firma) Die Rei-
sekosten und Abwesenheitsgelder erstatten wir bis zur Höhe der Sätze, die für Geschäftsreisen deutscher 
Rechtsanwälte gelten. 
Wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt?  
Dann übernehmen wir weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter 
Verkehrsanwalt). Alternativ übernehmen wir in gleicher Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des für Sie 
tätigen Rechtsanwalts. 
Dies gilt nur für die erste Instanz. 
Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese weite-
ren Kosten nicht. 

 
Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versiche-
rungsfall Kosten von bis zu 250 Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat, 
• er gibt Ihnen eine Auskunft oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 
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c) Wir tragen  
• die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht her-

angezogen werden, 
• die Kosten des Gerichtsvollziehers. 

 
d) Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebüh-

ren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden. 
Versicherungsschutz für Mediation besteht nur nach § 5 a) im Inland. 

 
e) Wir übernehmen die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Rechnung gestellt 

werden. 
 
i) Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zum Gericht, wenn  

• Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und  
• Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können. 
Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht übernehmen wir jedoch nur, wenn Sie – über die vorgenannten 
Voraussetzungen hinaus – mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnen.  
Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, erstatten wir 
Ihnen diese in Euro. 

 
j) Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfah-

renskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind. 
 
(2) Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie  

• zu deren Zahlung verpflichtet sind oder 
• diese Kosten bereits gezahlt haben. 
Bei fremder Währung erstatten wir Ihnen diese in Euro und benutzen als Abrechnungsgrundlage den Wechselkurs 
des Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben. 

 
(3) Wir können folgende Kosten nicht erstatten: 

a) Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein; 
 
b) Kosten,  

aa) die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten 
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Höhe von 
10.000 Euro. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent 
des angestrebten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 Prozent der entstandenen Kosten – näm-
lich für den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.) 
Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit. 
Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben; 

bb) die darauf entfallen, dass Sie im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrittige Ansprüche einbezogen haben; 
 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme (zum Beispiel: Kosten 

eines Gerichtsvollziehers) je Vollstreckungstitel entstehen; 
 
e) Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungsti-

tels eingeleitet werden („Vollstreckungstitel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil); 
 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 

250 Euro verhängt wurde; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht 

bestünde; 
 
h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstücke, 

Gebäude oder Gebäudeteile für eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung und Entsorgung von Schadstof-
fen und Abfällen entstehen; 

 
i) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die 

teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhält-
nis des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fällen des § 2 h) bis j) so-
wie n) 1) bis 3) richtet sich der von uns zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzel-
nen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang; 

 
j) die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 

 
(4) Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. 
Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 
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 (7) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten 
a) im Steuer-Rechtsschutz (siehe § 2 e) auch für Angehörige der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerbera-

ter); 
b) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-

nerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) Absatz 1 und 2 für Notare; 
c) im Ausland auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

 
 
§ 5 a Außergerichtliches Mediationsverfahren 

Um Ihnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu ermöglichen, tragen wir in Deutschland für den von uns vorge-
schlagenen Mediator die Kosten bis zu 3.000 Euro je Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediati-
onen jedoch nicht mehr als 6.000 Euro. (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Partei-
en mithilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts 
anstreben.) 
Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir anteilig die Kosten für Sie 
und die versicherten Personen.  
 
Die Kosten der Mediation übernehmen wir, soweit der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, 
Immobilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechtsschutzvertrag vereinbart ist. 
 
Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. 
Die Risikoausschlüsse nach § 3 kommen nicht zur Anwendung. 
Es gilt keine Wartezeit. 
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fällen nicht ab. 

 
 
§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert? 

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz: 
 
 Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Deutschland gesetzlich zuständig ist oder wäre 

und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen. 
 
 

2 Versicherungsverhältnis 
 
 
§ 8 Dauer und Ende des Vertrags 

(1) Vertragsdauer 
Der Versicherungsschutz besteht für die Dauer von einem Jahr ab Abschluss des “SwitchUp-Wechselschutz“ und 
darüber hinaus für die vereinbarte Mindestlaufzeit für eine vereinbarte Bonuszahlung. Nach Ablauf eines Jahres be-
steht Versicherungsschutz ausschließlich in Bezug auf die vereinbarte Bonuszahlung. 

 
 
§ 14 Gesetzliche Verjährung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
Haben wir den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Kostentragung mit Schluss 
des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Bestätigung des Versicherungsschutzes nach § 17 Absatz 2 entstanden 
ist. 

 
(2) Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausge-

setzt, und zwar von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 
(Das heißt: Bei der Berechnung der Verjährungsfrist berücksichtigen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von der 
Meldung bis zum Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht.) 

 
 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

(1) Richten Sie bitte alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle. Sie sollten auch dann in 
Textform erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

 
(2) Wenn Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber 

abzugeben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass Sie Ihren Namen 
ändern. 
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(3) Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 

 
 

3 Versicherungsfall 
 
 
§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten müssen, 
um den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten. 

 
(1) Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen? 

a) Sie müssen uns den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ 
heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
b) Sie müssen uns  

• vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten, 
• alle Beweismittel angeben und  
• uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

 
c) Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist (Beispiele: 

die Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).  
 
d) Bei Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. 

verringert wird. (Entsprechend § 82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: „Der 
Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen.“) 
Das heißt, Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung (zum Beispiel: Rechtsanwalts-, Gerichtskosten, Kos-
ten der Gegenseite) so gering wie möglich halten. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt fragen. 
Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen 
von uns einholen, wenn die Umstände dies gestatten.  

 
(2) Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.  

Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen,  
• bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt haben und 
• entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?  
Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Versicherungsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen 
zu tragen gehabt hätten. 

 
(3) Den Rechtsanwalt können Sie auswählen. 

Wir wählen den Rechtsanwalt aus, 
• wenn Sie das verlangen oder  
• wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig 

erscheint. 
Wenn wir den Rechtsanwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem Namen. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts 
sind wir nicht verantwortlich.  

 
(4) Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun: 

• Ihren Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten, 
• ihm die Beweismittel angeben, 
• ihm die möglichen Auskünfte erteilen,  
• die notwendigen Unterlagen beschaffen und  
• uns auf Verlangen Auskunft über den Stand Ihrer Angelegenheit geben. 

 
(5) Wenn Sie eine der in Absatz 1 und Absatz 4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren 

Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar in ei-
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Je-
mand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 
Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch 
dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
wir Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten infor-
miert haben. 
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig ver-
letzt haben. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: 
Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war 
• für den Eintritt des Versicherungsfalls, 
• für die Feststellung des Versicherungsfalls oder 
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• für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. (Zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechtsmit-
tels mit uns nicht abgestimmt. Bei nachträglicher Prüfung hätten wir jedoch auch bei rechtzeitiger Abstimmung 
Kostenschutz gegeben.)  

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
 
(6) Sie müssen sich bei der Erfüllung der Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beauftragten 

Rechtsanwalts zurechnen lassen. (Beispiel: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht rechtzeitig. Dann behandeln wir Sie so, 
als hätten Sie selbst uns nicht rechtzeitig informiert.) 

 
(7) Ihre Ansprüche auf Versicherungsschutzleistungen können Sie nur mit unserem schriftlichen Einverständnis abtre-

ten. („Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenüber haben, auf 
Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person.)  

 
(8) Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht 

dieser Anspruch auf uns über.  
Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.  
Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durch-
setzung des Anspruchs müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.  
Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von den anderen nicht erstattet bekom-
men, dann müssen wir über die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten. 
Wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Bei-
spiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem 
Maße.)  

 
(9) Wenn Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die 

wir zuvor geleistet haben, müssen Sie uns diese zurückzahlen. 
 
 
§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen uns 
Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung oder  
• wenn Sie eine natürliche Person sind, auch am Gericht Ihres Wohnsitzes. (Eine „natürliche Person“ ist ein 

Mensch im Gegensatz zur „juristischen Person“, das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder ein Verein.) 
Haben Sie keinen Wohnsitz, können Sie die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 

 
(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Wenn Sie eine natürliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die 

Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 
• Wenn Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz 

unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung. 
• Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft, ist das Gericht an Ihrem Sitz oder 
Ihrer Niederlassung zuständig. 

 
(3) Wohnsitzverlegung ins Ausland 

Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder 
ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der ausschließliche 
Gerichtsstand am Sitz unseres Versicherungsunternehmens. 

 
(4) Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B Sonderbedingung 
 

Sonderbedingung  zu den ARB 2016: ARAG Ausfalldeckung 

§ 1  Risikoträger des ARAG Ausfalldeckung 

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
Führender Versicherer ist die ARAG SE. 
 
Sie ist bevollmächtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserklärungen usw. – ausgenommen in Schadenangelegen-
heiten – auch für die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft entgegenzunehmen und zu tätigen. 
Verklagt werden bzw. klagen kann außer in Schadenfällen nur die ARAG SE. 
In Schadenangelegenheiten einschließlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die 
• den Rechtsschutz betreffen, kann ausschließlich die ARAG SE 
• den ARAG Fahrzeug-Schutzbrief betreffen, kann ausschließlich die ARAG Allgemeine Versicherungs-

Aktiengesellschaft  
verklagt werden bzw. klagen. 

 
 
§ 2 Gegenstand der Versicherung/Was ist versichert? 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ersetzt Ihnen Ausfallschäden. Das sind Schäden an Ihrem 
Vermögen, die dadurch entstehen, dass 
 
ein  Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versorgers gestellt wird und dieser 
Ihnen  die  im  Vertrag  bezeichneten Leistungen nicht erbringen kann. Hierzu gehören folgende Punkte: 
• Verlust der in Aussicht gestellten Wechsel-Bonuszahlung 
• Mehrkosten durch eine eventuelle Grundversorgung oder durch den Wechsel zu einem neuen Versorger 
• Offene Rückzahlungen durch den Versorger 
• Offene nicht verbrauchte Vorauszahlungen 
 
 

§ 3 Wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz? 

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Ein Versicherungsfall ist eingetreten, 
wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder eine Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahren mangels 
Masse erfolgt und weitere Lieferungen oder offene Zahlungen aus bleiben . 
 
 

§ 4  Haftzeit und Höchstentschädigung 

Die Haftzeit beginnt mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Anbieters oder der  Ableh-
nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse.  
 
Der Ausfallschaden wird ersetzt 
• bis zu dem Zeitpunkt, in dem ein neuer Versorger zu gleichen oder besseren Leistungen gefunden wurde, ma-

ximal jedoch bis zum Ende der regulären Laufzeit des Versorgungsvertrages und maximal für ein Jahr ab erst-
maligen Anbieterwechsel. 

• Die Mehrkosten einer Grundversorgung werden generell maximal für 3 Monate übernommen, sofern nicht früher 
ein neuer Versorger gefunden wird. 

• Die maximale Entschädigung ist auf 20.000 kWh für Stromlieferungen sowie auf 100.000 kWh für Gaslieferungs-
verträge beschränkt. Dies gilt für die Mehrkosten, den berechneten Bonus, Vorauszahlungen und/oder Erstat-
tungen, jedoch maximal 5.000 Euro. 

 
 

§ 5  Entschädigungsberechnung 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ersetzt den versicherten Ausfallschaden  bis zum Ende der 
vereinbarten Haftzeit, höchstens jedoch bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze. Die Mehrkosten je kWh werden 
wie folgt berechnet. Neuer Preis  je kWh  zuzüglich Arbeits-/Grundpreis abzüglich alten Preises je kWh und Arbeits-
/Grundpreis.  Nicht anfallende Steuer oder sonstige Gebühren die Erstattung fähig sind werden nicht erstattet. 
 
 

§ 6  Was ist nicht versichert? 

Nicht ersetzt werden Ausfallschäden, 
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(1) wenn die Ansprüche alleine auf Grund einer vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetretenen Verjährung nicht 

mehr durchsetzbar sind. 
 

(2) wenn der Kunde vor Abschluss des Versicherungsvertrags seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht fristge-
recht und vollständig nachgekommen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es zu Zahlungsrückständen oder 
Stundungen gekommen ist; 
 
 

§ 7  Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten müssen, um den Anspruch auf Versiche-
rungsschutz zu erhalten. 
 

(1) bei Eintritt des Versicherungsfalls 
Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen? 
• Sie müssen der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft den Versicherungsfall unverzüglich mittei-

len, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes 
Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
• Sie müssen die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 

- vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten und 
- Ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

 
• Sie  müssen  –  soweit  möglich  –  dafür  sorgen,  dass  Schaden vermieden  bzw.  verringert  wird.  (Entspre-

chend  § 82 Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer 
hat bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen.) Hierzu gehört auch Ihre Forderung beim Insolvenz- Verwalter/Gericht anzumelden. 

 
• Sie müssen die Weisungen der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft befolgen, soweit das für Sie 

zumutbar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen einholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
 
• Sie müssen nach Beendigung des Vertrages mit dem Versorger unverzüglich einen neuen und im besten Fall 

gleichwertigen oder günstigeren Versorgungsvertrag schließen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, 
sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
• Sie müssen Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 

der geltenden Form- und Fristvorschriften wahren. Soweit die ARAG Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft Ihnen den Schaden ersetzt hat, müssen Sie ihr auf Verlangen eventuelle Ersatzansprüche 
gegen den Versorger abtreten und sie nach Übergang des Ersatzanspruchs bei dessen Durchsetzung, soweit 
erforderlich, unterstützen. (Verletzen Sie diese Obliegenheit, ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft nach Maßgabe des § 86 Absatz 2 VVG leistungsfrei.) 

 
 

§ 8  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

(1)  Wenn Sie eine der in § 7 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. 
 
(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft be-

rechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. 
(Bei- spiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Ma-
ße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 

 
(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 

jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ursächlich ist. 

 
(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch 

dies zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum 
Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert hat. 
 
 

§ 9  Rückforderung der Leistung 

Wird festgestellt (zum Beispiel durch Urteil, Zahlung aus der Insolvenzmasse, Vergleich oder Klagerücknahme), 
dass die Forderung nicht oder nicht in vollem Umfang berechtigt war, sind Sie verpflichtet, der ARAG Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft die gezahlten Leistungen anteilig im Umfang der nicht berechtigten Ausfallzahlun-
gen zurückzuerstatten. (Beispiel: Es wird ein nicht gezahlter Bonus erstattet und aus dem Insolvenzverfahren erfolgt 
eine vollständige oder anteilige Zahlung.) 
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§ 10  Anzuwendendes Recht 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20 
ARB sinngemäß. 
 

 


